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Rettungstruppen - Ein Element der Armee 95

Aus EMD-Info

Die Rettungstruppen (heute noch Luftschutztruppen)

und das neu zu bildende Katastro-
phenhilferegiment sind wichtige Elemente
der Armee 95. Sie werden sowohl in
Friedenszeiten als auch im Falle einer Teilmobilmachung

oder einer Allgemeinen Mobilmachung

zur Unterstützung der zivilen Behörden

in Katastrophen- bzw Schadengebieten
eingesetzt.

Der Auftrag der Armee besteht aus drei Teilen:
Der Friedensförderung, der Kriegsverhinderung

bzw der Verteidigung und der
Existenzsicherung

Fur die Rettungstruppen und für das Kata-
strophenhilferegiment steht der dritte Teilauf-
trag, die Existenzsicherung, im Vordergrund,
wird doch verlangt, dass die Armee fur den
Katastropheneinsatz besonders befähigte
Formationen bereitstellt und zur Hilfeleistung
geeignete Truppen in Koordination mit den
zivilen Diensten im Inland und allenfalls auch im
Ausland einsetzt.

Militärische Katastrophenhilfe

Im Rahmen der militärischen Katastrophenhilfe

gelangen die Mittel der Armee, sowohl in
Friedenszeiten als auch in einem Kriegsfall,
nach folgenden Grundsätzen zum Einsatz-

• Die zivilen Mittel reichen in personeller,
materieller und zeitlicher Hinsicht nicht mehr
aus oder sind nicht mehr vorhanden

• Die militärischen Mittel werden subsidiär
eingesetzt
• Die Gesamtverantwortung obliegt den zivilen

Behörden

• Die kantonalen Behörden haben an die der
Lage entsprechenden militärischen Instanzen
ein Gesuch um Hilfe gestellt.

Im Rahmen der militärischen Katastrophenhilfe

gelangen Truppen zum Einsatz, die
durch Auftrag, Ausbildung, Ausrüstung,
Bereitstellung und Alarmierung besonders dazu
befähigt sind, das heisst Formationen des Ka-
tastrophenhilferegiments, der Rettungs-,
Genie- und Sanitatstruppen, ferner Spezialisten
oder ganze Formationen anderer
Truppengattungen.

In Friedenszeiten werden Hilfegesuche der
kantonalen Behörden an die Koordinations-
und Leitstelle fur Katastrophenhilfe des

Truppeneinsätze in Brig
(25.9.93-25.10.93)

Manntage
1 Militärische Einsatzleitung 258
2 LsTrp 6198
3 GTrp 274
4 Fus/Rdf 5372
5 StrPol 1189

Total 13291

- Bm-Einsatze «Brig» 4 230 h

- Kipper-Einsatze «Brig» 2624 h

Manntage

- Truppeneinsatze «Saastab (G Trp) 6700
- Truppeneinsatze «Genfersee» (G Trp) 850

- Truppeneinsatze «Tessin» 8700

Eidgenossischen Militärdepartements
(KLKEMD) beim Bundesamt fur Rettungstruppen

gerichtet. Die KLK setzt in erster Linie
die Bereitschaftskompanie der Rettungstruppen

ein. Bei Bedarf werden die Bereitschaftstruppen

der Infanterie, der Genie und der
Sanitat eingesetzt. Weitere im Ausbildungs-
dienst stehende Verbände dieser
Truppengattungen aus Schulen und Kursen, Formationen

des Katastrophenhilferegiments, weitere

Alarmformationen und andere Truppen
können nach Bedarf eingesetzt werden.
Die Gesamtleitung der militärischen
Katastrophenhilfe im Katastrophen räum obliegt
grundsätzlich dem fur das Gebiet zuständigen
Kommandanten der Territorialdivision bzw
-brigade

Die Rettungstruppen

Im Kriegsfall liegt die Hauptaufgabe der
Rettungstruppen in der Unterstützung der zivilen
Behörden beim Schutz der Bevölkerung, und
zwar bei Rettungs- und Brandeinsatzen in
schweren und ausgedehnten Schadenlagen
und bei der Erhaltung der für Agglomerationen

lebenswichtigen Infrastrukturen. Als
Sekundäraufgabe können Rettungstruppen zur
Mithilfe bei der Ergänzung vorsorglicher
Schutz- und Vorbereitungsmassnahmen
eingesetzt werden, sofern die Bereitschaft fur
den Hauptauftrag nicht gefährdet wird. Es
handelt sich dabei in erster Linie um die
Unterstützung des Zivilschutzes beim Ausbau
von grossen, behelfsmassigen Schutzraumen
sowie die Unterstützung der Feuerwehren
beim Aufbau der vom Hydrantennetz
unabhängigen Loschwasserversorgung

Die Rettungstruppen sind den Kommandanten

der Territorialdivisionen bzw -brigaden
unterstellt Die Kommandanten der Territo-
rialdivisionen/-brigaden können den
Kommandanten der Territorialregimenter, im Sinne

vorbehaltener Entschlüsse, die
Einsatzkompetenz fur einzelne Rettungskompanien
durch einen frühzeitigen Verfugungsbefehl
ubertragen
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Im Schadenfalle beurteilen die kantonalen
Behörden die Hilfegesuche der Gemeinden
unter Berücksichtigung der Gesamtlage im
Kantonsgebiet und beantragen militärische
Hilfeleistung bei den Kommandanten der
Territorialregimenter. Diese bearbeiten die
Hilfegesuche und leiten sie mit entsprechendem
Antrag an den Kommandanten der Territorial-
division bzw -brigade weiter. Gleichzeitig
kann der Kommandant des Territorialregi-
ments, sofern er über die Einsatzkompetenz
für einzelne Rettungskompanien verfügt, diese

den kantonalen Behörden sofort zur Verfugung

stellen. Der Kommandant der
Territorialdivision regelt aufgrund der Gesamtbeurteilung

der Lage im Territorialdivisionsraum
die Zurverfügungstellung von Rettungstruppen

an die zivilen Behörden

Das Katastrophenhilferegiment

Das Katastrophenhilferegiment ist eine
Armeetruppe und als Alarmformation konzipiert.

Es ist in der Lage, mit dem Gros zirka 24
Stunden nach Alarmierung einsatzbereit zu
sein. Einzelne Fuhrungs- und Erkundungsorgane

können innert Stunden alarmiert werden.

Beim Katastrophenhilferegiment handelt es
sich um ein besonderes Schwergewichtsmittel

des Bundes fur die militärische
Katastrophenhilfe im Inland, speziell in Friedenszeiten.
Es wird mit Teilen oder als Ganzes bei Natur-
und technischen Katastrophen sowie bei
Grossunfallen zu schwergewichtigen
Hilfeleistungen von schon im Einsatz stehenden zivilen

Formationen und Organisationen eingesetzt.

In Friedenszeiten wird das Katastrophenhilferegiment

in der Regel subsidiär und aufgrund
genehmigter Gesuche der kantonalen Behörden

eingesetzt. Es handelt sich dabei um ein
militärisches Einsatzmittel der zweiten Staffel,
welches in der Regel nach den Bereitschaftsformationen

der Rettungs- und Genietruppen
sowie anderer sich im Ausbildungsdienst
befindlicher geeigneter Truppen eingesetzt wird
Die vier Katastrophenhllfebataillone des
Regiments sind über das ganze Land verteilt. In
der Regel wird vorerst das dem
Katastrophenraum nachstgelegene Katastrophenhil-
febataillon, allenfalls verstärkt mit Mitteln des
Regiments, alarmiert und eingesetzt. Je nach
Lageentwicklung können weitere Bataillone,
allenfalls gestaffelt, zugeführt werden.
In der Regel werden Katastrophenhllfebataillone

als Ganzes aufgeboten. Hingegen können

die Regimentsmittel, insbesondere die
einzelnen Zuge der Technischen Kompanie
Katastrophenhilferegiment, zugsweise
aufgeboten werden
Als Einrückungsort verfügt jedes Katastro-
phenhilfebataillon über ein Zeughaus. Das
Gros des Materials ist dort vorsorglich auf
Anhängern verladen. Vorgesehen sind die
Standorte Bulle FR, Dagmersellen LU, Bellin-
zona Tl und Mels SG. Der Stab und der Stabszug

des Katastrophenhilferegiments basieren
auf Bern, der Katastrophenhundeführerzug
und die Technische Kompanie Katastrophenhilferegiment

auf Dagmersellen. D
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